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Die Abgeordneten zum Nationalrat Mag. Haupt, Apfelbeck haben am 

14. März 1990 unter der Nr. 5186/J an mich eine schriftliche 

parlamentarische Anfrage betreffend Aufsicht über die Ärztekam­

mer gerichtet, die folgenden Wortlaut hat: 

"I) In welcher Form und in welchem Umfang werden die Beschlüsse 
der österreichischen Ärztekammer von Ihnen bzw. Ihren Vor­
gängern überprüft? 

2) seit wann wußte die österreichische Ärztekammer von der 
gesetzwidrigen Handhabung des § 78 Ärztegesetz durch die 
Ärztekammer für Wien? 

3) Welche Maßnahmen wurden von der österreichischen Ärztekam­
mer gesetzt, um die gleichartige Durchsetzung des § 78 
Ärztegesetz in allen Landeskammern zu garantieren? 

4) Welche Maßnahmen setzen Sie, um bei der österreichischen 
Ärztekammer durchzusetzen, daß diese Einhaltung der Gesetze 
auch auf Landeskammerebene erwirkt? 

5) In welcher Art und Weise überwacht die österreichische 
Ärztekammer, daß die Landeskammern im Sinne des Gesetzes 
handeln, damit die Risken tatsächlich gleichmäßig auf alle 
Kammermitglieder aufgeteilt werden? 
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6) Wie erfolgt(e) die Kontrolle derartiger Maßnahmen der 
österreichischen Ärztekammer durch Sie bzw. Ihre Vorgänger? 

7) Inwieweit werden (wurden) Ihnen bzw. Ihren Vorgängern 
Mängelberichte gemäß § 38 Abs. 3 Ärztegesetz übermittelt? 

8) Wie werden diese Berichte ausgewertet? 

9) Erfolgt auch eine Berichterstattung über die jährliche 
Prüfung des Wohlfahrtsfonds? 

10) Welche rechtlichen Möglichkeiten zur Übernahme von Versor­
gungs- und Unterstützungsleistungen durch andere Körper­
schaften öffentlichen Rechts gibt es im Falle der Insolvenz 
eines Wohlfahrtsfonds?" 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 10: 

Zunächst ist festzuhalten, daß dem Bundeskanzleramt-Gesundheit 

Unmutsäußerungen von Ärzten, wie sie von den Anfragestellern in 

bezug auf die Handhabung des § 78 des Ärztegesetzes 1984, 

BGBI.Nr. 373, durch die Ärztekammer für Wien genannt werden, 

nicht bekannt sind. 

Dies hängt wohl damit zusammen, daß sich die beschriebenen Vor­

gänge auf Angelegenheiten beziehen, die in den autonomen Wir­

kungsbereich der Ärztekammer für Wien fallen. 

Das bedeutet, daß Fragen des Aufsichtsrechtes gemäß § 104 

Abs. 1 des Ärztegesetzes 1984 an die in diesem Fall als Auf­

sichtsbehörde zuständige Wiener Landesregierung zu richten 

sind. 

Soweit Organe der Ärztekammer für Wien beispielsweise ihre Auf­

gaben vernachlässigen oder gar beschlußunfähig werden, hat aus­

schließlich die wiener Landesregierung gemäß § 104 Abs. 8 des 
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Ärztegesetzes 1984 entsprechende Konsequenzen zu ziehen und 

allenfalls einen Regierungskommissär zu ernennen, der die Ge­

schäfte weiterführen und umgehend Neuwahlen anzuordnen hat. 

Verstoßen Beschlüsse der Organe der Ärztekammer für Wien gegen 

das Ärztegesetz 1984, so hat auch in diesem Fall gemäß § 104 

Abs. 7 des Ärztegesetzes 1984 ausschließlich die Wiener Landes­

regierung als zuständige Aufsichtsbehörde diese Beschlüsse auf­

zuheben. 

Dem Bundeskanzleramt-Gesundheit stehen daher ebensowenig wie 

der österreichischen Ärztekammer keine Kontroll- oder sonstigen 

Einflußmöglichkeiten gegenüber Entscheidungen der Ärztekammern 

in den Bundesländern sowie der jeweils zuständigen Aufsichts­

behörden über die Ärztekammern zu. 

Vielmehr besteht zwischen dem Vollzugsbereich des Bundes und 

jenem der Länder keine rechtliche Verbindung - so bereits aus­

drücklich der Verfassungsgerichtshof in seiner Entscheidung 

VfSlg. 4413 -, sodaß den Vollzugsbereich des Landes Wien be­

treffende Fragen weder vom Bundeskanzleramt-Gesundheit noch von 

der österreichischen Ärztekammer zu beantworten sind. 

Zur Frage der Berichte und Vorschläge betreffend die Behebung 

wahrgenommener Mängel ist festzuhalten, daß Mängelberichte -

soweit sie überhaupt in den Vollzugsbereich des Bundes fallen -

lediglich als legistische Konsequenz auf eine Änderung des 

Ärztegesetzes abzielen können. Aus diesem Grund finden regel­

mäßig Gespräche zwischen Vertretern der österreichischen Ärzte­

kammer und dem Bundeskanzleramt~Gesundheit statt, in deren Rah­

men aktuelle Novellierungsvorschläge auch aus dem Bereich der 

Länderärztekammern an das Bundeskanzleramt-Gesundheit herange­

tragen werden, ohne daß jeweils der 30. Juni eines jeden Jahres 

abge\vartet werden müßte. 
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Für den höchst unwahrscheinlichen Fall, daß auf Grund einer 

Anhäufung gleichartiger Schadensereignisse, die in Summe das 

Ausmaß eines Großschadensfalles erreichen, die Gefahr einer 

Insolvenz eines der Wohlfahrtsfonds besteht, sehen die einzel­

nen Landesärztekammern - gestützt auf § 94 des Ärztegesetzes -

über den Weg einer gegenseitigen Versicherung vor, daß im Ver­

hältnis der Mitgliederzahlen der Landesärztekammern Versor­

gungsleistungen von anderen Landesärztekammern zu übernehmen 

sind. 
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